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Spitzenmedizin
Um eine möglichst gute medizinische Behandlung nach einem 
Arbeitsunfall zu ermöglichen, war die BG Verkehr in den 50er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts entscheidend an der Gründung der 
BG-Unfallklinik in Hamburg beteiligt. Noch älter ist die Klinik in 
Bochum, sie wurde 1890 als erste Unfallklinik der Welt zur Versor-
gung von verletzten Bergleuten gegründet. Den Grundgedanken, 
unseren Versicherten eine bestmögliche medizinische Versor-
gung zu bieten, haben wir nie aus den Augen verloren. Heute gibt 
es elf von den Berufsgenossenschaften finanzierte Krankenhäu-
ser. Sie genießen den besten Ruf und sind im In- und Ausland ge-
fragt, wenn es um Spitzenmedizin und intensive Verknüpfung 
von Behandlung und Rehabilitation geht. 

         SO ERREICHEN SIE DIE BG VERKEHR
Hauptverwaltung Hamburg
Ottenser Hauptstraße 54
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Tel.: 040 3980-0
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Wie wichtig die Qualität der medizinischen Behandlung ist – 
gerade bei Schwerstverletzten – stellen wir nicht in Frage. Und 
trotzdem mussten wir uns in den letzten Monaten intensiv mit 
unseren Kliniken befassen. Der Kostendruck im Gesundheits-
wesen ist enorm und wie so viele Klinikbetreiber stehen auch 
wir als Klinikträger vor der Herausforderung, auf Wirtschaftlich-
keit zu achten. Ein Konzept für eine Neuausrichtung der Kli-
niken liegt auf dem Tisch. Es sieht vor, das Management den 
Marktbedingungen verstärkt anzupassen und die Kliniken stär-
ker zu vernetzen. Unsere Selbstverwaltung hat sich das Kon-
zept angehört und ein klares Votum dafür abgegeben. Auch die 
Selbstverwaltungen der anderen Träger haben zugestimmt.

Das ist ein gutes Signal zum Ende des Jahres und wir verstehen 
es als Ansporn, unsere Bemühungen fortzusetzen. Dass diese 
ohne Ihren engagierten Einsatz für Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz nicht viel wert sind, muss ich wohl kaum er-
wähnen. Bitte lassen Sie in Ihren Bemühungen nicht nach. Ge-
rade jetzt in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, die für 
viele von Ihnen mit besonders viel Arbeit und noch dazu mit 
unfallträchtigen Witterungsbedingungen verbunden ist, bitten 
wir Sie, achtsam zu bleiben. Damit Sie und Ihre Familien ein 
unbelastetes und gesundes Weihnachtsfest verleben können. 

Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und alles Gute für 
das Neue Jahr.

Herzliche Grüße  
Ihre

„Mit allen geeigneten 
Mitteln zu versuchen, 
die Gesundheit unserer 
Versicherten wieder 
herzustellen, ist für uns 
keine leere Floskel.“ 

Sabine Kudzielka
Hauptgeschäftsführerin der 
BG Verkehr
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Die BG Verkehr 
bildet aus
Von den Auszubildenden produ-
zierter Kurzfilm ist online
Die BG Verkehr bildet seit vielen Jahren er-
folgreich aus. Dass die Ausbildung „Kauf-
leute für Bürokommunikation“ auch krea-
tive Seiten hat, bewiesen die Auszubilden-
den des Jahrgangs 2012 und 2013. Mit ein-
fachsten Mitteln drehten Sie einen kleinen 
Film, der über ihre Ausbildung informiert. 

Anlass für das Filmprojekt war der 
diesjährige Girls- and Boys-Day, an dem 
auch bei der BG Verkehr die Türen für Schüle-
rinnen und Schüler offen standen. Die Aus-

Neue Regelung in Schweden
Seit dem 1. Juli 2013 müssen auslän-
dische Unternehmen, die Mitarbeiter für 
mehr als fünf Tage nach Schweden ent-
senden, diese dem schwedischen Amt 
für Arbeitsschutz melden. Außerdem 
muss eine Kontaktperson benannt wer-
den, die als Zustellungsbevollmächtigter 

Meldepflichten bei Entsendung

Unfallchirurgen laden Jugendliche 
in Klinik ein

Jeder fünfte 18- bis 24-Jährige, der in einen 
Unfall verwickelt war, hielt sich nicht an die 
vorgegebene Höchstgeschwindigkeit. 2012 
verunglückten 611 junge Erwachsene tödlich 
und damit über doppelt so viele wie in ande-
ren Altersgruppen. Aufgrund dieser Zahlen, 
und um das Bewusstsein für die Unfallri-
siken schon bei Schülern zu schärfen, riefen 
Unfallchirurgen das deutschlandweite Prä-
ventionsprogramm P.A.R.T.Y. (Prevent Alco-
hol and Risk Related Trauma in Youth) ins 
Leben. Am sogenannten P.A.R.T.Y.-Tag, der 
erstmalig am 14. November 2013 an der Be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 
Frankfurt am Main (BGU) stattfand, ver-

Mit P.A.R.T.Y. Unfälle verhindern
brachten 33 Jugendliche aus zwei Schulklas-
sen einen ganzen Tag in der Unfallklinik. Sie 
wurden mit schwerverletzten Patienten kon-
frontiert und bekamen einen Eindruck von 
der Versorgung in Rettungswagen, Notfallam-
bulanz, Intensivstation und Physiotherapie. 

„Mit diesem sehr intensiven Pro-
gramm wollen wir die jungen Menschen 
wachrütteln, indem wir ihnen die teils sehr 
dramatischen Fälle vor Augen führen und 
eine persönliche Beziehung zu diesen Un-
fallopfern herstellen. Außerdem verdeutli-
chen wir, welchen Einfluss eine spontane, 
unüberlegte Handlung auf das restliche 
Leben haben kann“, erklärt Matthias Sau-
ter, Unfallchirurg der BGU. 

+    Weitere Infos: www.partyprogram.de

Die Auszubildenden 
der BG Verkehr, 
Jahrgang 2012/13.

Schüler lernen den 
Schockraum kennen.

zubildenden nahmen sich vor, neue Wege zu 
gehen, um zu zeigen, wie ihre Ausbildung 
aussieht. Unterstützt von ihrer Ausbilderin 
Verena Ehlers fotografierten und texteten sie 
und brachten anschließend den Bildern bei 
fetziger Musik das Laufen bei. Das Ergebnis 

war so überzeugend, dass die BG Verkehr 
den Film online gestellt hat. Schauen Sie 
doch mal rein. 

+    www.bg-verkehr.de/bg-verkehr/die-bg-ver-
kehr-als-arbeitgeberin/wir-bilden-aus

des Unternehmens fungiert und Belege 
über die Einhaltung des schwedischen Ent-
sendegesetzes vorlegen kann. Damit soll 
sichergestellt werden, dass Arbeitnehmer 
die ihnen nach der europäischen Entsen-
derichtlinie (96/71/EG) zustehenden Rech-
te tatsächlich genießen. Vergleichbare 
Meldepflichten bestehen auch in Belgien, 

Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Spa-
nien und in der Schweiz. 
Unabhängig davon bestehen in vielen euro-
päischen Staaten Meldepflichten. Informa-
tionen dazu findet man in der Regel auf den 
Internetseiten der jeweiligen deutschen 
Außenhandelskammer (AHK) und bei eini-
gen Industrie- und Handwerkskammern.
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Güterkraftverkehr

Ungebremst aufgefahren
Ein Lkw-Fahrer war mit eiliger Fracht für 
seine Firma auf der Autobahn unterwegs. 
Vor ihm auf der rechten Spur fuhr ein 
Sattelzug. Als sie sich einem Stauende 
näherten, bremste der Sattelzug vor-
schriftsmäßig ab und hielt an. Der Versi-
cherte fuhr mit seinem Fahrzeug unge-
bremst auf den Sattelzug auf. Einen Not-
bremsassistenten gab es im Unfallfahr-
zeug nicht. Der Lkw wurde bis zum 
Kofferaufbau zusammengeschoben. Der 
Fahrzeuglenker war sofort tot. Alkohol 
oder Rauschmittel konnten als Unfallur-
sache ausgeschlossen werden. 

Lackierhalle

Verpuffung durch offenes Feuer
Ein Versicherter hatte den Auftrag, Fahr-
zeugteile aus Blech für die Lackierung 
vorzubereiten. Nachdem er den alten 
Lack abgeschliffen hatte, wollte er die 
Blechteile gründlich reinigen und entfet-
ten. Dazu nutzte er einen Silikonentfer-
ner. Für den Umgang mit diesem Gefahr-
stoff existierte im Unternehmen keine 
Betriebsanweisung. 
In der Lackierhalle schaltete der ge-
lernte Mechatroniker die Lüftungsanlage 
an, öffnete den Kanister mit dem Reini-
gungsmittel und tränkte einen Lappen 
aus Baumwolle damit. In unmittelbarer 
Nähe befand sich ein Kollege, der sich 
in diesem Moment eine Zigarette anzün-
dete. Es kam zu einer Verpuffung der Lö-
semitteldämpfe und der Baumwoll-Lap-
pen geriet in Flammen. Der Versicherte 
erlitt schwere Verbrennungen an der 
rechten Hand. Die Chemikalien-Schutz-
handschuhe, die ihm zur Verfügung 
standen, hatte er nicht angezogen. In 
der Halle gab es kein Verbotsschild be-
züglich Feuer und offenem Licht.

AKTUELLE UNFALLMELDUNGEN
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Radfahrer: Batteriebetriebene Lichtanlagen erlaubt  
Gute Sichtbarkeit ist in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig

In der dunklen Jahreszeit ist die Erkennbar-
keit von Fahrradfahrern im Straßenverkehr 
besonders wichtig. Durch eine Gesetzesän-
derung ist es seit dem 1. August dieses Jahres 
erlaubt, am Rad verschiedene Lichtquellen 
für die Lichtanlage zu nutzen. Erlaubt sind ein 
herkömmlicher Dynamo, aber auch mit Bat-
terie oder Akku betriebene Lichtanlagen. 

Mit der Neuregelung der Beleuch-
tung in § 67 der Straßenverkehrszulas-
sungsordnung (StVZO) trug das Verkehrs-
ministerium der technischen Entwicklung 
bei Fahrrädern Rechnung. Unklarheiten bei 
der Neuregelung traten jedoch im Zusam-
menhang mit § 67 Abs. 2 S. 3 StVZO auf. 
Demnach müssen lichttechnische Anlagen 
„fest angebracht“ sein. Darunter seien 
auch die heute weit verbreiteten festen 
Clipverbindungen und Steckleuchten zu 
verstehen, so das Ministerium.

Wer auch im Winter gut erkennbar sein 
will, sollte allerdings nicht nur auf eine gute 
Beleuchtung am Fahrrad achten. Kleidung mit 
retroreflektierenden Streifen oder Warnwes-
ten tragen erheblich zur besseren Erkennbar-
keit bei. In Frankreich besteht für Radfahrer 
schon seit dem 1. Oktober 2008 die Pflicht, 
außerhalb geschlossener Ortschaften nachts, 
in der Dämmerung sowie auch tagsüber bei 
schlechten Sichtverhältnissen eine reflektie-
rende Warnweste zu tragen.

Licht und retroreflek-
tierende Streifen 

erhöhen deutlich die 
Sichtbarkeit.

5SicherheitsProfi 8. 13

KURZMELDUNGEN

Das Risiko, bei einem Unfall schwer verletzt 
oder getötet zu werden, ist mit einem Quad 
rund 10-mal höher als mit dem Pkw. Dabei 
verursachen Quad-Fahrer gut 85 Prozent der 
Unfälle, in die sie verwickelt sind, selbst. 
Das hat eine neue Studie der Unfallfor-
schung der Versicherer (UDV) herausgefun-
den. Analysiert wurden knapp 500 Quad-
Unfälle der Jahre 2009 bis 2012 aus Bayern 
sowie rund 140 schwere Quad-Unfälle aus 
Unfallakten der Versicherer.
Die zentralen Ergebnisse:

 . Bauartbedingte Besonderheiten von 
Quads (fehlendes Differential und Dau-
mengas) haben unmittelbaren Einfluss auf 
das Unfallgeschehen. Überdurchschnitt-
lich häufig hat der Quad-Fahrer Probleme 
mit dem Handling des Fahrzeugs.

 . Das Unfallrisiko pro gefahrenem Kilometer 
ist doppelt so hoch wie beim Pkw.

 . Problem Kurvenfahrten: Zwei Drittel der 
Fahrunfälle von Quads sind der Unfallart 
„Abkommen von der Fahrbahn nach 

rechts/links“ zuzuordnen. Dabei sind Al-
leinunfälle besonders häufig.

 . Junge Fahrer (18-24) stellen die größte 
Gruppe der unfallverursachenden Quad-
Fahrer, gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen.

 . Typischer Unfallablauf: Der Quad-Fahrer 
verliert (oft in der Kurve) die Kontrolle über 
sein Fahrzeug und kollidiert mit dem Ge-
genverkehr oder einem Hindernis neben 
der Fahrbahn.

+    Weitere Ergebnisse: www.gdv.de

Quads: Hohes Unfallrisiko
Häufige Ursache: Probleme mit dem Handling des Fahrzeugs



Für den Arbeitsschutzpreis 2013 wurden 
zukunft sweisende Ideen für mehr Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz ge-
sucht. Unter zwölf Nominierten wählte die 
Expertenjury vier Preisträger für den mit 
insgesamt 45.000 Euro dotierten Preis aus. 
Einen Sonderpreis erhielt die ehrenamt-
liche Initiative DocStop. 
Die vier Preisträger des Deutschen Arbeits-
schutzpreises sind:

 . Das Jobcenter Hof Stadt. Es erarbeitete 
ein umfassendes Sicherheitskonzept, 
um die Mitarbeiter vor Übergriff en durch 
Kunden zu schützen und gefährlichen 
Situationen vorzubeugen.

 . Die Firma Hörluchs Gehörschutzsysteme 
entwickelte ein neuartiges Hörgerät, das 
für hörgeschädigte Menschen die Mög-

Arbeitsschutzpreise 2013
Vier Preisträger und Sonderpreis der Jury für DocStop

lichkeit eröff net, an Lärmarbeitsplätzen 
zu arbeiten.

 . Das Unternehmen Wintershall erhielt 
den Preis für ein innovatives Hebe- und 
Transportsystem für Gasflaschen. Das 
System macht es möglich, Druckgasfla-
schen sicher und rückenschonend zu 
verladen und zu transportieren.

 . RWE Power. Das Unternehmen führte ein 
vorbildliches Sicherheitsprogramm für 
Fremdfi rmen ein (siehe dazu auch der 
Bericht auf der Folgeseite).

 . Von der Idee des Vereins DocStop über-
zeugt, sprach die Jury der ehrenamtlichen 
Initiative für die medizinische Unterwegs-
versorgung von Berufskraft fah rern einen 
Sonderpreis zu. 700 Mediziner gehören 
inzwischen bundesweit dem DocStop-
Netzwerk an. Sie behandeln die Bus- 
und Berufskraft fahrer ohne lange Warte-
zeiten, ohne Zusatzkosten und ohne 
eine Mitgliedschaft  im Verein.

Im Namen des Vereins nahmen DocStop-Vorsit-
zender Joachim Fehrenkötter und der stellver-
tretende Vorsitzende und Initiator von DocStop, 
Rainer Bernickel, den Sonderpreis entgegen.

Im Winter müssen Lkw-Fahrer oft  im 
Freien parken, so dass sich Nieder-
schlag ungehindert auf dem Dach sam-
meln und gefrieren kann. Morgens stellt 
sich dann die Frage, wie man Schnee 
und Eis entfernt und somit die Unfallge-
fahr durch Dachlasten minimiert. 
Ein Flyer der BG Verkehr erläutert, wie 
sich mit mobilen oder feststehenden 

Runter mit Schnee und Eis
Flyer liegt in Neuauflage vor

Arbeitsschutz aktuell
Bühnenprogramm fand viel Zustimmung bei den Besuchern

Gerüsten bzw. Contai-
nern Lkw-Dächer sicher 
von Schnee und Eis be-
freien lassen. Außerdem 
werden technische Lö-
sungen vorgestellt, wie 
Dachplanen noch vor 
der Eisbildung vom 
Wasser befreit werden 

können. Der Flyer „Runter mit 
Schnee und Eis“ liegt in zwei-
ter Auflage vor.

+   Bestellung und eine PDF-Datei 
zum Herunterladen: 

www.bg-verkehr.de/medienkatalog

Gerüsten bzw. Contai-
nern Lkw-Dächer sicher 

ter Auflage vor.

+
zum Herunterladen: 

www.bg-verkehr.de/medienkatalog

Auf der diesjährigen A+A vom 5. bis 8. No-
vember war die BG Verkehr am Gemein-
schaft sstand der Unfallversicherungsträ-
ger unter dem Motto „Sicher arbeiten – 
Gesundheit schützen – Zukunft  sichern“ 
mit dabei. 

Themenschwerpunkt war die Prä-
ventionskampagne „Denk an mich. Dein 
Rücken“. Die BG Verkehr informierte über 
aktuelle Angebote für Arbeitnehmer in 
Verkehrsberufen und stellte ihre Medien 

zum rückengerechten Arbeiten vor. Wäh-
rend der Bühnenshow war die Arbeit der 
Müllwerker ein Schwerpunkt. Dabei wur-
den Themen wie Auswahl und Bewegen 
der Behälter, Tourenplanung und Vorsorge 
angesprochen. Unterstützt wurden die Ex-
perten dabei  von den Künstlern der Grup-
pe Lossini (siehe Foto), die zeigten, dass 
der rückenschonende Transport von Müll-
behältern auch humorvoll dargestellt wer-
den kann.
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PRÄVENTION AKTUELL

TAB – diese Abkürzung steht für „Tech-
nische Aufsichtsbeamtin“ oder „Tech-
nischer Aufsichtsbeamter“. Gemeint 
sind damit unsere Präventionsmitarbei-
ter, die meist im Außendienst unterwegs 
sind, um Sie vor Ort bei der Umsetzung 
Ihrer Aufgaben in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz zu beraten. Aber sie 
erfüllen auch Kampagnen mit Leben, hal-
ten Vorträge, organisieren Seminare und 
arbeiten in Normungsgremien mit. Kurz 
gesagt tragen sie ganz wesentlich dazu 
bei, mit allen geeigneten Mitteln Arbeits-
unfälle, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren zu verhü-
ten. Und selbstverständlich überwachen 
sie – wie vom Gesetzgeber vorgesehen – 
die Umsetzung der dafür erforderlichen 
Maßnahmen. Der Begriff  „TAB“ be-
schreibt aber weder die moderne Aufga-
benvielfalt, noch drückt er das Dienst-
leistungsverständnis aus, das Grundlage 
für unsere Arbeit für Unternehmen und 
Beschäft igte ist. Das Gesetz hat dafür 
den Begriff  „Aufsichtsperson“ (AP) ge-
prägt, wir ergänzen ihn noch um „Präven-
tionsberater“ oder „Präventionsberate-
rin“. Diese Begriff skombination – Auf-
sicht und Beratung – möchten wir für die 
Zukunft  übernehmen. Und es bleibt da-
bei: Unsere Aufsichtspersonen sind ge-
standene Fachleute mit betrieblicher Er-
fahrung, die wir sorgfältig auswählen, 
ausbilden und stetig weiter qualifi zieren. 
Übrigens: Aufsichtsperson bei der BG Ver-
kehr ist ein super-interessanter und ab-
wechslungsreicher Beruf!

TAB

wechslungsreicher Beruf!

DR. JÖRG HEDTMANN

Leiter des Geschäft sbereichs Prävention

Ballonfahrer
Seminarangebot der BG Verkehr

Anfang 2014 bietet die BG Verkehr wieder ein Semi-
nar für Ballonfahrer an. Darin geht es um die 
Grundlagen von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in dieser Branche. In den ersten zwei 
Tagen stehen auf dem Programm unter anderem 
Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsschutzrecht, 
Prüfvorschrift en für Arbeitsmittel sowie Verant-
wortung und Haft ung für den betrieblichen Ar-
beitsschutz. Der dritte Seminartag  ist ausschließ-
lich für die Praxis vorgesehen. Das Seminar fi ndet 
bei der Firma Lorenz Ballooning in Isenbüttel statt. 
Termin:  10. - 13. Februar 2014. Für Mitgliedersunterneh-
men der BG Verkehr ist die Teilnahme kostenfrei.

+    Infos und Anmeldung: www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-und-
gesundheitsschutz/seminare-der-bg-verkehr

AMS lohnt sich
Die RSB LOGISTIC GmbH machte gute Erfahrungen mit dem Begutach-
tungsverfahren für Arbeitsschutz-Managementsysteme

Die BG Verkehr unterstützt ihre Mitgliedsbe-
triebe bei der Einführung eines Arbeitsschutz-
Managementsystems (AMS). Das Begutach-
tungsverfahren basiert auf den Empfehlungen 
des „Leitfadens für Arbeitsschutz-Manage-
mentsysteme“, der 2002 vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, den obersten Ar-
beitsschutzbehörden der Länder, den Trägern 
der gesetzlichen Unfallversicherung und den 
Sozialpartnern gemeinsam entwickelt wurde. 
Ziel eines AMS ist es, mit Hilfe eindeutiger Zu-

ständigkeiten und geregelten, bei allen Be-
schäft igten bekannten Abläufen ein Maxi-
mum an Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz zu erreichen. 

Die RSB LOGISTIC GmbH, ein Logistik-
Dienstleiter im RWE-Konzern, hat im Sommer 
2013 das Begutachtungsverfahren der BG Ver-
kehr für Arbeitsschutz-Managementsysteme 
durchlaufen. Karl Maria Schaefer, Technischer 
Inspektor und Fachkraft  für Arbeitssicherheit 
bei RSB LOGISTIC und Mitglied der Selbstver-
waltung der BG Verkehr,  hat sich stark dafür 
eingesetzt: „Die Arbeitssicherheit hatte bei 
uns immer schon einen hohen Stellenwert. 
RWE hat den Anspruch, dass das Unterneh-
men selbst, seine Töchter und ebenso Fremd-
fi rmen, die für RWE arbeiten, ein AMS haben.“ 

Fünf Monate nach Abschluss des Ver-
fahrens lautet die erste Bilanz von Karl-Ma-
ria Schaefer: „Die Belegschaft  nimmt den 
hohen Stellenwert des Arbeitsschutzes 
stärker wahr. Und für die Beurkundung war 
vieles in unserem Betrieb schon vorhan-
den, es musste nur noch organisiert wer-
den. Das wird bei den anderen Betrieben 
nicht anders sein! Ich kann deshalb nur 
empfehlen, das Verfahren zu nutzen, um 
den Arbeitsschutz zu optimieren.“

Karl-Maria Schaefer, Markus Jakobi und  
Wilhelm Winterberg (v.l.)
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„Eine normale Rückkehr  
in den Berufsalltag ist  

oft schwierig.“

Die BG Verkehr engagiert sich 
beim Thema Abbiegeunfälle

Es ist kurz vor fünf Uhr. Der Disponent ist wie jeden Morgen 
froh, dass er ausreichend Fahrer für seine Touren hat. Denn 

vor dem Hintergrund des Fahrermangels ist dies eine echte Heraus-
forderung. An diesem Tag fehlt ihm besonders Walter Z. Der sonst 
immer zuverlässige Fahrer und Kollege ist nun schon seit Wochen 
nicht mehr der Alte und kommt nur noch unregelmäßig zur Arbeit.

Der Grund für sein Verhalten ist ein schwerer Unfall, der vor 
kurzem geschehen ist. Seine Gedanken kreisen seitdem immer 
wieder um den Anblick des jungen Fahrradfahrers, den er mit sei-
nem 40-Tonner überrollte. Beide fuhren auf eine Kreuzung zu und 
hatten ein grünes Ampelsignal. Walter Z. bog mit seinem Lkw rechts 
ab, der junge Mann schlug mit seinem Ober-
körper und dem Kopf an die Lkw-Front, fiel zu 
Boden, wurde von den Zwillingsreifen der 
Zugmaschine überrollt und verstarb nach 
wenigen Minuten am Unfallort. 

Passanten winkten, es musste etwas nicht stimmen. Sofort 
hielt Walter Z. an, sah das Fahrrad und kurz darauf den Mann unter 
der Zugmaschine. Dann ging alles sehr schnell: Polizei, Kranken-
wagen, Unfallaufnahme, das ganze Programm. Und seitdem die 
Schuldgefühle: „Warum habe ich ihn nicht gesehen, er muss doch 
direkt neben mir gefahren sein?“, ging es Walter durch den Kopf. 
Seither will er nicht mehr reden, kann nicht mehr schlafen und 
denkt ständig über den Unfall nach. Und darüber, wie es der Fami-
lie des jungen Mannes wohl jetzt gehen mag. 
So wie Walter Z. geht es vielen Lkw-Fahrern, die eine ähnliche Situ-
ation erlebt haben. Denn die Folgen des Unfalls wirken nicht nur 

akut, sondern haben oft auch negative Aus-
wirkungen auf den psychischen Gesund-
heitszustand der Unfallfahrer. Und dieser 
wirkt sich negativ auf die weitere Ausübung 
des Berufes aus.

8

DAS THEMA 

SicherheitsProfi 8. 13 

Immer wieder ereignen sich schwere Unfälle 
beim Rechtsabbiegen von Lkw. Sie haben 
schwere Folgen für Opfer, meist Fahrradfahrer, 
aber auch für die Fahrer. Auf einem Symposium 
suchte die BG Verkehr nach Lösungen zu ihrer 
Verhinderung. 



Walter Z. hatte Glück. Sein Vorgesetzter hat erkannt, dass er 
mit der Situation nicht mehr alleine fertig wird und ihn mit Hilfe 
der BG Verkehr an einen Psychologen vermittelt. Für die Zukunft 
hat er diese Form der Gefährdung in die Gefährdungsbeurteilung 
übernommen. Als erste Hilfe für die Fahrer ist dort der Hinweis auf 
Erstbetreuer und für das weitere Verfahren die Traumalotsen der 
BG Verkehr vermerkt. Ziel ist es, in ähnlichen Situationen den Fah-
rern schneller zu helfen. Noch wichtiger ist es, solche Unfälle zu 
vermeiden. 

Symposium Abbiegeunfälle 
Eine Branchenkonferenz der BG Verkehr beschäftigte sich am  
14. November mit diesem Thema. Über 80 Teilnehmer, engagierte 
Hersteller, wissenschaftliche Institute, Verbände und Behörden, 
trafen sich in Hamburg zu einer fairen und konstruktiven Diskussi-
on, in deren Mittelpunkt der Mensch stand.

 Abbiegeunfälle von Lkw mit Fahrradfahrern oder Fußgängern 
verlaufen in der Regel sehr schwer, häufig sind Schwerverletzte 
und Tote die Folge. Groß gegen klein – da  ist die Schuldfrage oft 
schnell ausgemacht. Ursache ist oftmals, dass Fahrradfahrer und 
Fußgänger davon ausgehen, dass der Lkw-Fahrer sie sieht. Dieser 
hat hingegen eine schlechte oder sogar keine Sicht auf die rechte 
Seite des Fahrzeuges. Der tote Winkel kann zwar minimiert, jedoch 
nicht ganz beseitigt werden, trotz unterschiedlicher technischer Syste-
me und bestehender Lösungen. „Hier wollen wir ansetzen“, betonte 
Dr. Jörg Hedtmann. „Für uns ist der Fahrer – unabhängig von seiner 

juristischen Schuld – bei einem Abbiegeunfall immer auch Opfer. 
Ihn wollen wir deshalb durch geeignete Maßnahmen entlasten.“ 
Dies würde auch den Alltag der Fahrer erleichtern, denn die Fülle an 
Informationen und die Komplexität der Situation beim Abbiegevor-
gang beanspruchen den Fahrer bereits  ohne Zwischenfall erheb-
lich. Daher hatte die BG Verkehr die Problematik durch ein Gutach-
ten der Ludwig-Maximilians-Universität München untersuchen las-
sen, das der Gutachter, Herr Dr. Hell, vortrug.

Gegenseitige Rücksichtnahme
Die Teilnehmer des Symposiums waren sich darüber einig, dass 
der partnerschaftliche Umgang miteinander, besonders der Per-
spektivenwechsel, das Hineinversetzen in die Situation des je-
weils anderen dringend notwendig sind. Dafür wurde eine Ver-
stärkung der Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung aller 
Verkehrsteilnehmer gefordert. Weitere erfolgversprechende Maß-
nahmen sind denkbar und verfügbar. Sie setzen sowohl an der 
Technik des Fahrzeugs als auch an der Infrastruktur und den Ver-
kehrsteilnehmern selbst an. Vorgestellt wurden unterschiedliche 
Spiegel- und Kamera-Monitorsysteme, die Gestaltung von Fahr-
radwegen und Ampellösungen sowie Seitenmarkierungsleuchten 
und Aufkleber für die Fahrzeuge, die die restlichen Verkehrsteil-
nehmer vor dem toten Winkel warnen. Und letztlich sind die Her-
steller und Zulieferer gefordert, die Entwicklung eines Abbiegeas-
sistenten weiter voranzutreiben. 

Das Ergebnis der Veranstaltung war eine Vernetzung der Ak-
teure der Branche, aber auch der Vertreter der Fahrradfahrer oder 
der Kinder-Unfallhilfe. Die Vorträge und Diskussionen ermöglich-
ten eine Bestandsaufnahme des aktuellen Wissens über Abbie-
geunfälle sowie die Identifizierung der noch offenen Fragestel-
lungen. Die BG wird weiter an diesem Thema arbeiten. „Uns liegen 
die Fahrer, aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer am Herzen. 
Jeder verhinderte Unfall bedeutet weniger menschliches Leid für 
die Betroffenen. Daran hat sowohl das Gewerbe als auch die BG 
ein Interesse“, brachte es Klaus Peter Röskes, der alternierende 
Vorsitzende des Vorstandes der BG Verkehr, auf den Punkt.

 Michael Fischer

Klaus Peter Röskes, 
alternierender 
Vorsitzender des 
Vorstandes der 
BG Verkehr

Zahlreiche Vertreter 
aus Verbänden, der 
Hersteller und der 
Zuliefererindustrie 
sowie der For-
schung nahmen am 
Symposium teil.
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Mehr als ein  
Postkartenidyll
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Der Krabbenfischer von heute 
kennt sich mit Baumkurren, 

Bordcomputer und Gefährdungs-
beurteilung aus. Wir begleiteten 

im Sommer zwei Greetsieler 
Fischer im Wattenmeer. 
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Beifang
Zu kleine Krabben, 

Krebse, Jungfische und 
andere Meerestiere 

sortiert die Siebanlage unter 
steter  Wässerung aus und spült 

sie zurück  ins Meer.



Schon sein Vater und sein Großvater gingen auf Krabben-
fang – Friedhelm Müller ist Fischer in mindestens dritter 
Generation. Die Krabbenfischerei ist ein hoch spezialisier-

tes Geschäft mit eigens dafür konstruierten Fahrzeugen. Die 1976 ge-
baute, gut 16 Meter lange MERLAN ist seit 1992 in Müllers Besitz.  Da-
mals war sein heutiger zweiter Mann, der gelernte Fischer Uwe 
Hoogstraat, gerade einmal ein Jahr alt. 

Wir haben um sechs Uhr morgens in Greetsiel abgelegt. Aus-
nahmsweise gehen wir bei Tageslicht raus, denn im Sommer be-
vorzugt Müller die nächtlichen Fangfahrten. Die Revierfahrt bis zur 
Schleuse vergeht wie im Fluge. Bis 1991 hatte Greetsiel direkten Zu-
gang zum Meer. Seither trennt das Leysiel, ein kombiniertes Sperrwerk 
und Siel mit Schleuse, den Ort vom Wattenmeer und schützt ihn vor 
den alljährlichen Sturmfluten. Die Handgriffe beim Festmachen in der 
Schleusenkammer sitzen. Bis zu acht Kutter hätten hier Platz, heute 
sind wir allerdings für uns allein. Die gewaltigen Tore schließen sich 
und langsam werden wir auf das Niveau des Wattenmeeres gehoben, 
das gerade Hochwasser hat. 

Die MERLAN fängt  ausschließlich Krabben. Von der Auswei-
tung auf Seezungen- und Steinbuttfang hält der erfahrene Küsten-
fischer Müller nichts: Zu groß ist der Aufwand mit dem speziellen 

Fanggeschirr, zu unsicher der Fang. Die Saison dauert von April bis 
November, von Dezember bis März wird wetterbedingt pausiert. „Die 
MERLAN bekommt diesen Winter eine komplett neue Maschine, das 
ist nach 20 Jahren auch überfällig“, berichtet Kapitän Müller und fährt 
fort: „Da muss eine Menge Geld in die Hand genommen werden. Zum 
Glück stimmen die Erträge im Moment und die neue Erzeugergemein-
schaft sichert höhere Einnahmen.“ 2011 kam es zu einem histo-
rischen Tiefpreis von nur 1,20 Euro pro Kilogramm Krabben. Das hat 
viele Fischer an der deutschen Nordsee die Existenz gekostet. 

Bomben im Netz
Nach etwa einer Stunde werden die Netze ausgelegt und der erste 
Fisch- oder besser Krabbenzug beginnt. Auf dem Festland werden 

1. Friedhelm Müller  im Ruderhaus. Navigiert wird über die digitale Seekarte 
(Plotter), gesteuert per Knopfdruck. Das schöne alte Steuerrad ist noch 
vorhanden, hat aber ausgedient.

2. Der gelernte Fischer Uwe Hoogstraat macht das Fanggeschirr für den 
nächsten „Hol“ klar.

3. Aus dem Netzende, auch „Steert“ genannt, leitet Hoogstraat den Fang 
direkt in den Edelstahltrichter der Sortieranlage.

REPORTAGE

SicherheitsProfi 8. 13 13

Begehrte Ergänzung des 
Speiseplans: Wenn der 
Beifang abgeleitet wird, 
gesellen sich Hunderte von 
Möwen um das Schiff. 

1 2 3 



an diesem Tag Spitzenwerte von über 35 Grad Hitze gemessen. 
Hier auf See ist die Luft immer ein wenig in Bewegung. Derartiges 
Kaiserwetter ist im Alltag der Fischer natürlich die Ausnahme. Über 
Monate haben sie mit Wind, Kälte und Regen zu kämpfen. Nur sel-
ten verlassen sie die schützende Linie der Ostfriesischen Inseln, 
denn Krabben werden im flachen Wasser gefangen. „Ab und zu geht 
es raus auf die offene See, dann kommt es auch mal vor, dass wir 
bei schlechtem Wetter Helgoland anlaufen“, erzählt der Decksmann 
Uwe Hoogstraat. Heute fangen wir am Übergang der Leybucht über 
dem Kopersand und dem Nordland in etwa zehn Metern Tiefe.

Neben den gewohnten Kuttern und ein paar Freizeitseglern 
fallen mir zwei kleinere Spezialschiffe und ein Schwimmkran auf, 
die wenige Meilen entfernt vor Anker liegen. Ein holländisches Un-
ternehmen räumt hier Kampfmittel, damit ein Seekabel für die deut-
schen Offshore-Windparks sicher verlegt werden kann. Der Boom 
der Windenergie hat auch die Arbeit der deutschen Fischer verän-
dert. In Küstennähe herrscht das ganze Jahr deutlich mehr Verkehr 
und weiter draußen wird die offene See durch gigantische Wind-
parks verbaut. 

Auch die MERLAN hatte schon oft Überbleibsel des letzten 
Krieges in den Netzen: Mörser- und Flakgranaten, auch Panzer-
fäuste. „Vor zwei Jahren hatten wir eine 750 Kilo Seemine im Netz, 
die sah fast aus wie neu“, erzählt Müller. „Wir haben sie sofort wie-
der im Meer versenkt und die genaue Stelle markiert. Ein paar Tage 
später haben wir dann die Räumung und anschließende Sprengung 
im Watt aus sicherer Entfernung beobachtet.“ 

Kochen und Kühlen
Endlich wird das erste Mal gehievt. Die Netze sind nicht besonders 
voll. Schnell beginnt die Verarbeitung an Deck.  Der „Steert“ wird 
geöffnet und der Fang flutet in den Sammelbehälter. Siebe und 
eine Trommel trennen den Beifang von den wertvollen Krabben. 
Im Wattenmeer sind immer Torf und ein paar Bernsteine dabei. Sie 
zeugen davon, dass hier vor 1.000 Jahren einmal festes Land war. 
Der Torf geht außenbords, die Bernsteine werden gesammelt. 

Während Kapitän Müller das Schiff führt, ist die Verarbeitung 
des Fangs die alleinige Aufgabe von Uwe Hoogstraat. Die Krabben 
werden in einem mit Diesel betriebenen Kocher in Seewasser ab-
gekocht, anschließend werden die restlichen Fremdkörper per 
Hand aussortiert. Nach vier Hols kommen wir lediglich auf 180 Kilo 
relativ kleiner Krabben – an guten Tagen sind es bis zu zwei Ton-
nen. So schnell wie möglich wird der wertvolle Fang im Kühlraum 
unter Deck in Kisten verpackt. 

Nach acht Stunden geht es zurück in Richtung Greetsiel. 
Dort wartet schon der Kühllaster, um den Fang in ununterbro-
chener Kühlkette zur Weiterverarbeitung zu transportieren. Kapi-

tän Müller sendet derweil seinen Bericht an das BLE (Bundesmini-
sterium für Landwirtschaft und Ernährung) in Hamburg. Das dient 
allerdings nur statistischen Zwecken, denn für Nordseekrabben 
gibt es im Gegensatz zu anderen Meeresbewohnern keine Fangbe-
schränkungen und Quoten. 

Unfallverhütung neu geregelt
Stolperunfälle, Ausrutscher und Stürze sind häufig auf den kleinen 
Fahrzeugen, wo sich Fanggeschirr und Verarbeitungsmaschinen 
an Deck befinden. Beim Umgang mit den Netzen und dem Kocher 
passiert es außerdem schnell, dass man sich einen Finger 
quetscht oder die Hand verbrüht. Dagegen muss der Unternehmer 
etwas tun: Während früher die Prävention an Bord über die  
UVV See geregelt wurde, soll der Fischer heute selbst die Gefähr-
dungen beurteilen und dokumentieren, was er tut, um Unfälle zu 
vermeiden.

Die BG Verkehr unterstützt die Fischereibetriebe bei der Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben. Kapitän Johann Poppinga, 
Aufsichtsperson und Präventionsberater der BG Verkehr, ist regel-
mäßig bei den Fischern an der deutschen Nord- und Ostseeküste 
zu Gast. Er war selbst lange Jahre Fischer in Greetsiel und kennt 
die Nöte und Sorgen der ehemaligen Kollegen. Friedhelm Müller 
schätzt den Fischereiexperten der BG deswegen nicht nur, weil sie 
beide Plattdüütsch sprechen, sondern auch wegen seines Fach-
wissens rund ums Thema Arbeitssicherheit und Fischerei.

Die BG Verkehr hat außerdem zur Unterstützung der Fische-
reibetriebe eine Handlungshilfe  zusammengestellt (siehe Sicher-
heitsProfi 7/2013).  Weitere Infos geben die Mitarbeiter des Refe-
rats Seeschifffahrt und Fischerei: Telefon 040 3980 – 2750, E-Mail 
seeschifffahrt@bg-verkehr.de Text und Fotos: Kirk Williams

2012 waren in Deutschland noch 1.551 Fischereifahrzeuge registriert:  
1.174 kleine Küstenfischer (kleiner als zwölf Meter über alles), 320 Kutter- 
und Küstenfischer, neun Froster der großen Hochseefischerei, zwölf  
 Muschelfahrzeuge und 36 sonstige Fahrzeuge.

In Greetsiel gibt es noch 25 Fischkutter mit der Kennung GRE, die den 
alten Hafen regelmäßig anlaufen – das ist ostfriesischer Rekord.

REPORTAGE
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Auf dem kleinen Kutter befinden sich die Sortiermaschinen und der Krabbenkocher sowie ein Kühlraum unter Deck. So können die  leicht verderblichen 
Krabben sofort verarbeitet und gekühlt gelagert werden.

SicherheitsProfi 8. 13 15

„Baumkurren“
Die bis zu zwölf Meter langen 
Schleppnetze werden über 
den Meeresboden gezogen. 
Im feinmaschigen „Steert“ 
bleibt der Fang hängen.

Der Kühl-Lkw steht 
schon bereit, um die 
Krabben zur weiteren 
Verarbeitung nach 
Cuxhaven zu bringen.
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Ende Oktober ist die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge in einigen Punkten geändert worden, die zu intensiven Dis-

kussionen geführt haben. Auch wenn es sich scheinbar nur um Klar-
stellungen handelt, hat sich der Tenor der Verordnung dennoch deut-
lich verschoben. Auffälligste Änderung ist der Ersatz des Begriffes 
„Untersuchung“ durch den Begriff „Vorsorge“. Es gibt nun also Pflicht-, 
Angebots- und Wunschvorsorge, was deutlich machen soll, dass zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge nicht zwingend eine Untersuchung ge-
hören muss, diese also auch ohne Weiteres abgelehnt werden kann. 
Es wird selbst bei der Pflichtvorsorge keine an den Unternehmer ge-
richtete Ergebnismitteilung mehr geben. Die Vorsorgebescheinigung 
enthält nur noch die Information, dass, wann und aus welchem Anlass 
eine Vorsorge stattgefunden hat, sowie wann eine weitere arbeitsme-
dizinische Vorsorge angezeigt ist. Damit wird noch deutlicher als bis-
her, dass der Verordnungsgeber die Vermischung der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge mit der Feststellung der Eignung verhindern will. Die 
juristisch klare Trennung dieser beiden Untersuchungsanlässe stößt 
in der Praxis jedoch noch oft auf Unverständnis.

Mit vielen Tätigkeiten, die mit Gefahren für die Gesundheit 
der Betroffenen oder für die Sicherheit von Dritten verbunden sind, 
darf der Unternehmer nur Personen beschäftigen, die dafür geeig-
net sind. Das beinhaltet nicht nur die Fähigkeit, eine Arbeit tech-

nisch korrekt durchführen zu können, sondern auch einen körper-
lichen und geistigen Tauglichkeitsaspekt.

Nun wird kein Unternehmer und keine Unternehmerin per-
sönlich den Gesundheitszustand der Beschäftigten prüfen. Dies ist 
eindeutig eine ärztliche Aufgabe. Der Auftrag für den Arzt lässt sich 
vereinfacht in zwei Fragestellungen aufteilen:
1. Geht von den Einwirkungen im Rahmen der Tätigkeit eine Ge-

sundheitsgefahr für den Beschäftigten aus oder hat sich diese 
eventuell schon verwirklicht? 

2. Ist auf Grund von Gesundheitsstörungen des Beschäftigten mit 
Gefahren für Dritte zu rechnen oder gefährden die Gesundheits-
störungen den Beschäftigten in einer Weise, die mit der Fürsor-
gepflicht des Unternehmers nicht mehr vereinbar ist?

Für diese beiden Fragestellungen gibt es unterschiedliche 
rechtliche und medizinische Standards. Die erste Fragestellung 
lässt sich mit Hilfe der arbeitsmedizinischen Vorsorge beantwor-
ten. Zuständiger Arzt für die Vorsorge ist der Betriebsarzt oder zu-
mindest ein anderer qualifizierter Arbeits- oder Betriebsmediziner.

Davon (theoretisch) klar abzugrenzen ist die mit der zweiten Fra-
ge beschriebene Eignungsuntersuchung. Sie ist streng genommen 
nicht an einen Arbeits- oder Betriebsmediziner gebunden, dort aber 
gut aufgehoben. Ohne Kenntnis über die Eignung darf der Unterneh-

Vorsorge und Eignung

ZUR VERANSCHAULICHUNG HIER EIN PAAR BEISPIELE:

 . Der Lkw-Fahrer führt eine Fahrtätigkeit aus, die im Anhang der Arb-
MedVV nicht beschrieben ist. Für die arbeitsmedizinische Vorsor-
ge steht daher nur eine Wunschvorsorge zur Verfügung, für die al-
lerdings ein bekannter und häufig eingesetzter arbeitsmedizi-
nischer Standard, der „G 25“ existiert. Die Tätigkeit des Fahrers ist 
jedoch an eine Eignungsfeststellung gebunden, die durch eine 
Untersuchung nach der Fahrerlaubnis-Verordnung festgestellt 
wird. Nur wenn der Unternehmer begründete Zweifel an der Taug-
lichkeit hat (z. B. auf Grund von zwischenzeitlich eingetretenen 
Gesundheitsstörungen) ist ein unternehmerseitig geforderter er-
gänzender Eignungsnachweis, ebenfalls auf der Grundlage des  
G 25, denkbar. Wohl aber kann der Unternehmer den Wunsch nach 

einer arbeitsmedizinischen Vorsorge durch ein entsprechendes 
Angebot fördern und dadurch das Gesundheitsbewusstsein sei-
ner Fahrerinnen und Fahrer erhöhen, was auf Sicht auch positive 
Auswirkungen auf deren Eignung haben wird.

 . Für den Fahrer eines Flurförderzeugs gibt es keine gesetzlich be-
schriebene Eignungsuntersuchung, aber die Forderung an den 
Unternehmer, nur geeignetes Personal zu beauftragen (z. B. Be-
triebssicherheitsverordnung und UVV Flurförderzeuge). Zur Durch-
führung der arbeitsmedizinischen Wunschvorsorge steht der G 25 
zur Verfügung. Der kann aber auch dann zum Tragen kommen, 
wenn durch die Gefährdungsbeurteilung die Notwendigkeit eines 
Eignungsnachweises begründet werden kann. Wie will der Unter-
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GESUND UND SICHER

I N F O R M AT I O N

Weitere Informationen gibt es im Internet auf den Seiten des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Stichwort Arbeitsschutz
www.bmas.de 

mer bestimmte Tätigkeiten gar nicht erst übertragen. Leider wird die ar-
beitsmedizinische Vorsorge bei gefährdenden Tätigkeiten nicht mehr 
automatisch für den Unternehmer als Eignungsfeststellung nutzbar 
sein. Dies lag bereits zuvor schon in der Intention des Verordnungsge-
bers, wird jetzt aber durch den Wegfall einer Ergebnisbescheinigung  
(z. B. „keine Bedenken“ oder „keine Bedenken unter bestimmten Vo-
raussetzungen“) auch operativ erschwert. Die Eignung muss also auf 
andere Art und Weise festgestellt werden. Ob dafür die Ergebnisse aus 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge nutzbar sind, bedarf mindestens 
des ausdrücklichen Einverständnisses des/der Beschäftigten. Da der 
Unternehmer für viele gefährdende Tätigkeiten die Eignung kaum selbst 
feststellen kann, muss die Notwendigkeit eines ärztlichen Eignungs-
nachweises aus der Gefährdungsbeurteilung zweifelsfrei hervorgehen.

Betriebliche Praxis
Der Verordnungsgeber legt zwar Wert auf die Trennung von arbeits-
medizinischer Vorsorge und Untersuchungen auf der Basis anderer 
Rechtsvorschriften, schließt eine Zusammenlegung bei Vorliegen 
betrieblicher Gründe jedoch nicht völlig aus. Der Nachweis der Not-
wendigkeit wäre zu erbringen. In einem solchen Fall sind die unter-
schiedlichen Zwecke der Untersuchung offenzulegen, damit die 
Beschäftigten sie eindeutig zuordnen können und auch keine Miss-
verständnisse über die Freiwilligkeit und die eventuellen Rechtsfol-
gen der Untersuchung entstehen. Auf diese Aufklärung muss der 
Unternehmer den durchführenden Arzt verpflichten.

In seinen Erläuterungen geht das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kurz auf das Thema Eignungsuntersuchungen ein. Dass 

DIE ARBEITSMEDIZINISCHE VORSORGE 
Wann? Arbeitgeber ... Beschäftigte ...

Pflichtvorsorge besonders gefährdende Tätigkeiten (gem. 
Anlage zur ArbMedVV)

... müssen die Vorsorge regelmäßig ver-
anlassen und dürfen die Tätigkeit erst 
ausüben lassen, wenn der/die Beschäf-
tigte daran teilgenommen hat.

... müssen am Termin teilnehmen.

Angebotsvorsorge gefährdende Tätigkeiten (gem. Anlage zur 
ArbMedVV) und bei Erkrankungen im mög-
lichen ursächlichen Zusammenhang mit der 
Tätigkeit

... müssen die Vorsorge vor Aufnahme 
der Tätigkeit und regelmäßig anbieten.

... können das Angebot ablehnen oder 
annehmen.

Wunschvorsorge Tätigkeiten, bei denen ein Gesundheits-
schaden nicht auszuschließen ist

.... müssen die Vorsorge ermöglichen. ... müssen selbst aktiv werden.

Es gilt der vollständige Text der ArbMedVV

vor Aufnahme einer gefährdenden Tätigkeit arbeitsvertraglich eine Eig-
nungsfeststellung gefordert werden kann, ist unbestritten, ebenso, 
wenn in der Folgezeit begründbare Zweifel am Fortbestehen der Eig-
nung auftreten. Regelmäßig wiederkehrende Eignungsuntersuchungen 
sind hingegen weniger eindeutig definiert. Hier ist die betriebliche Pra-
xis allerdings schon längst davongeeilt. Viele Unternehmen in der Ver-
kehrswirtschaft können mit Verträgen nur dann rechnen, wenn ihre 
Fahrer regelmäßig einen ergänzenden medizinischen Eignungsnach-
weis erbringen. Auch bei anderen gefährlichen Tätigkeiten, wie zum 
Beispiel dem Tragen von Atemschutz, wird man vom Unternehmer 
kaum erwarten können, seine Mitarbeiter unablässig nach Anzeichen 
nachlassender Eignung zu beobachten. Da Eignungsmängel in vielen 
Fällen auch Dritte gefährden, ist es zweifelhaft, ob der Unternehmer die 
Eignung grundsätzlich voraussetzen darf, nur weil er durch eigene Fest-
stellung keine Eignungsmängel entdeckt. Gerade in solchen Fällen ist 
eine klare Formulierung in der Gefährdungsbeurteilung mit entspre-
chend abgeleiteten Maßnahmen hilfreich.

Für viele Tätigkeiten, gerade in der Verkehrswirtschaft, sind 
andererseits regelmäßige Eignungsuntersuchungen gesetzlich vor-
geschrieben, z.B. im Fahrerlaubnisrecht, im Luftverkehr sowie der 
Binnen- und Seeschifffahrt. Dr. Jörg Hedtmann

nehmer sonst sicherstellen, dass bei dichtem und mit Ameisen 
und Fußgängern gemischtem Staplerverkehr niemand durch einen 
gesundheitlich ungeeigneten Flurförderzeugfahrer gefährdet wird? 
Trotzdem ersetzt die Vorsorge nicht die Eignungsuntersuchung 
(und umgekehrt). Die Notwendigkeit einer Eignungsuntersuchung 
ist nachzuweisen und sollte nach Möglichkeit mindestens in einer 
Betriebsvereinbarung, noch besser arbeitsvertraglich, festgehal-
ten werden.

 . Das Tragen von schwerem Atemschutz ist für Feuerwehrleute eine 
gesundheitliche Belastung, die einer regelmäßigen arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge bedarf. Daher definiert die ArbMedVV (auch nach 
der Änderung) für schweren Atemschutz eine Pflichtvorsorge. Unab-

hängig davon benötigt der Unternehmer aber auch eine klare Ein-
schätzung des untersuchenden Arztes, ob das Tragen des schweren 
Atemschutzes eventuell eine akute Gefahr für den Betroffenen dar-
stellt. Denn ein Feuerwehrmann, der im Einsatz handlungsunfähig 
wird, ist eine tödliche Gefahr für sich selbst und möglicherweise viele 
andere. Hier liegen die Voraussetzungen für eine Eignungsuntersu-
chung vor. Es wird deutlich, dass in diesem Fall keine saubere Ab-
grenzung möglich ist. Da der Unternehmer aus der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge jedoch keine Eignungsinformation erhält, muss 
der Beschäftigte entweder in eine an den Arbeitgeber gerichtete 
Eignungsbescheinigung des Betriebsarztes ausdrücklich einwilligen 
oder es ist eine ergänzende Eignungsfeststellung erforderlich. 



Seit der Mensch gelernt hat, auf zwei Beinen zu gehen, stolpert er und fällt hin.  
Da Erwachsene sich dabei wesentlich ungeschickter verhalten als Kleinkinder, gibt es im Herbst und 

Winter eine Flut von Krankmeldungen. Im Zustelldienst sollten Sie Ihre Mitarbeiter  
darum rechtzeitig an ein paar wesentliche Verhaltensregeln erinnern.

Ungefähr alle drei Minuten fällt in Deutschland jemand so un-
glücklich hin, dass er mehrere Tage nicht zur Arbeit kommen 

kann.  Knapp 180.000 Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle sind es pro 
Jahr. Kann man dagegen denn wirklich nichts machen? Oh doch!

„Die Kollegen müssen lernen, den Boden zu lesen“, so for-
muliert es die Fachkraft für Arbeitssicherheit eines großen Zustell-
dienstes. Denn der Hauptgrund für Stürze ist so alltäglich wie ba-
nal: Ein Fuß trifft unvermutet auf ein kleines Hindernis, tritt ins Lee-
re oder findet keinen Halt – und der Rest des Körpers gerät in null 
Komma nichts aus dem Gleichgewicht. Wer lesen will, muss genau 
hinschauen und sich konzentrieren. Das geht am besten, wenn 
man genug Zeit hat: „Wir stellen die Touren so zusammen, dass 
man sie ohne Hektik schaffen kann.“

Die Entdeckung der Langsamkeit
 „Ich war einfach zu schnell unterwegs“, entschuldigt sich der Kollege, 
der auf dem Bürgersteig ausgerutscht ist und nun zu Hause den ge-
schwollenen Knöchel kühlt („Ich hätte nicht gedacht, dass das so weh 
tut!“). Mit der Entdeckung der Langsamkeit wäre also viel gewonnen: 
Das gilt besonders, wenn mit nassem Laub, Eis oder Schnee auf den 
Wegen zu rechnen ist. 

„Naja, ich wollte schnell mal zu Facebook“, seufzt ein Zu-
steller, der sich beim Sturz beide Handgelenke gebrochen hat. 
„Das Smartphone war auch Schrott.“ Erinnern Sie die Mitarbeiter 
daran, dass der Blick aufs Mobiltelefon beim Gehen oder Fahren 
tabu ist! „Ich muss sehen, wo ich hingehe“, ergänzt eine Zustelle-
rin. „Bei uns bekommen die Mitarbeiter in der dunklen Jahreszeit 
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GESUND UND SICHER

Hals- und Beinbruch!

Zusteller fahren oft auf dem Radweg 
– die Ausweichmanöver bei Eis und 
Schnee erfordern dann volle 
Konzentration.



„Seit ich einmal so blöd über meinen Schnürsenkel gestol-
pert bin, binde ich die immer ganz fest zu, sagt eine junge Zustel-
lerin. „Und ich achte drauf, dass sich kein Dreck unter der Sohle 
festsetzt, denn das ist ganz schön rutschig.“ Dass die Winter-
schuhe für Postzusteller ausreichend warm und mit einer kräfti-
gen Profilsohle ausgestattet sind, versteht sich wohl von selbst.

„Ich fange bei uns auf dem Betriebsgelände an“, berichtet 
ein Mitarbeiter für Qualitätssicherung. „Da achten wir penibel auf 
Sauberkeit und Ordnung. Im Eingangsbereich gibt es eine Fußmat-
te, die viel Nässe aufnimmt.“ Es bewährt sich, das Streumaterial 
rechtzeitig einzukaufen und bereitzustellen.

Sie meinen, es gibt doch wohl Schlimmeres als einen ver-
stauchten Knöchel? Ja, zum Beispiel eine angebrochene Halswir-
belsäule, die zur Lähmung aller Gliedmaßen führt – das war kürz-
lich die Folge eines „harmlosen“ Stolperns beim Rückwärtsgehen. 

Wo keine guten Ratschläge helfen, wirkt 
manchmal die Abschreckung: Das betroffene 
Unternehmen verteilte die Unfallschilderung 
mit der nächsten Lohnabrechnung.

Kommen Sie gut durch den Winter  –  
Hals- und Beinbruch! Mit dieser etwas merk-
würdigen Wunschformel wollen die Men-

schen übrigens das Schicksal überlisten, denn es gibt einen alten 
Aberglauben, der besagt, dass man das Gegenteil von dem be-
kommt, was man sich wünscht. (dp)

eine Taschenlampe. Für Zusteller, die mit dem Rad unterwegs 
sind, eignet sich eine Stirnlampe sehr gut, die zum Beispiel auch 
als kleines Weihnachtsgeschenk an die Mitarbeiter verteilt wer-
den könnte.

Wo wird es glatt?
„Unterweisen Sie die Mitarbeiter aus aktuellem Anlass, wenn das 
Winterwetter so richtig losgeht“, sagt  der Präventionsberater der 
BG Verkehr. „Wenn Gefahrstellen bekannt sind, sollte man daran 
erinnern und falls nötig den Tourenplan anpassen.“ In  Niede-
rungen oder auf Brücken, im Schatten oder unter defekten Dachrin-
nen ist mit vermehrter Glatteisbildung zu rechnen. Unfallschwer-
punkte sind außerdem Baustellen im Gehwegbereich oder Abkür-
zungen über unbekannte Wege. Falls Wege unzureichend geräumt 
oder gestreut wurden, kann man als letzte Maßnahme die Zustel-
lung unterlassen und den Eigentümer oder Betreiber des Weges 
darauf hinweisen, dass er im Rahmen der Ver-
kehrssicherungspflicht aktiv werden muss.

„Bei uns auf dem Land ziehen wir im Win-
ter die Schuhspikes über“, berichtet ein Mitar-
beiter. „Damit gehe ich gleich viel sicherer. Wir 
haben Modelle, die sich sehr schnell an- und 
ausziehen lassen, ich stecke sie einfach in die 
Tasche, wenn ich sie nicht brauche.“ Spikes eignen sich nicht für 
jede Gegend und können in manchen Situationen auch hinderlich 
sein. Aber auf bestimmten Routen sind sie Gold wert.
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GESUND UND SICHER

„Schuhe mit Profilsohlen 
geben Halt auf glatten Wegen 

und vermeiden das Abrut-
schen von der Pedale.“



 „Wir wollen Altpapierballen sichern. Habt ihr da was?“ Diese schlichte  
Frage brachte ein Projekt in Gang, als dessen Ergebnis jetzt die Verladeempfehlungen  

für Altpapierballen vorliegen.

A ls sich ein großes Entsorgungsunternehmen bei der BG Ver-
kehr über die Sicherung der Altpapierballen informieren 

wollte, konnte unser  Fachreferent für Ladungssicherung zwar bera-
ten, aber auf keine Regel der Technik speziell zu diesem Thema zu-
rückgreifen. Deswegen nutzte ein Mitarbeiter des Präventions-
dienstes die Gelegenheit, im Rahmen seiner Prüfungsarbeit eine 
Bestandsaufnahme zu machen: Wie viele verschiedene Ballen-

arten gibt es? Welche Fahrzeuge werden zum Transport üblicher-
weise verwendet? Wie werden die Ballen auf den Fahrzeugen gesi-
chert?

Probleme mit dem Lastverteilungsplan
Die erste Bestandsaufnahme führte zu folgenden Ergebnissen:
1. Es gibt derzeit 67 gelistete Sorten Altpapier (DIN EN 643). Weder 

ZUSAMMENSETZUNG DER ARBEITSGRUPPE ZUR LADUNGSSICHERUNG VON ALTPAPIERBALLEN

In der Arbeitsgruppe, die fachlich beim Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik Nordrhein-Westfalen (VVWL) e.V. angesiedelt 
wurde, waren vertreten: 

 . Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) 
 . Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse)
 . Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN)
 . Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen (VVWL)
 . Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)

 . Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft
 . Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
 . Polizei Niedersachsen
 . Polizei Nordrhein-Westfalen
 . Hersteller von Nutzfahrzeugaufbauten. 

Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch die DEKRA Auto-
mobil GmbH und die TÜV NORD Mobilität GmbH.
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DAS THEMA 

Wie sichert  
man Altpapierballen? 



Die Verladeempfehlungen orientieren sich an den Qualitäten 
„sortiertes gemischtes Altpapier, Kaufhausaltpapier, alte Wellpap-
pe-Verpackungen sowie Deinkingware“ – damit sind etwa 70 Pro-
zent des derzeit in Ballen transportierten Altpapiers abgedeckt. 

Die neue Verladeempfehlung stellt sowohl für Fahrzeughalter, 
Verlader und Fahrer als auch für die Kontrollorgane eine praxiserprobte  
Handlungshilfe dar, bei deren Einhaltung von einer ordnungsgemäßen 
Ladungssicherung ausgegangen werden kann. Selbstverständlich be-
steht auch zukünftig die Möglichkeit, unter Beachtung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, alternative Ladungssicherungsme-
thoden anzuwenden. Ein Hinweis zum Schluss: Fahrzeuge mit Schub-
boden werden aufgrund ihrer besonderen Aufbaustabilität nicht im 
Rahmen dieser Verladeempfehlungen behandelt. Zur Ladungssiche-
rung von Altpapierballen auf Schubbodenfahrzeugen werden derzeit 
separate Verladeempfehlungen erarbeitet. André Schemel

I N F O R M AT I O N
 Verladeempfehlungen zur Ladungssicherung von Altpapier auf 

Straßenfahrzeugen 
Kostenloser Download auf der Homepage des BGL
www.bgl-ev.de/web/initiativen/sicher_laden_altpapier.htm

Allgemeine Informationen zur Ladungssicherung
www.bg-verkehr.de
www.bgl-ev.de

die Größe noch die Pressung der Ballen ist eindeutig geregelt.
2. Zum Transport werden in der Regel Sattelkraftfahrzeuge mit 

seitlicher Schiebeplane verwendet.
3. Die Ballen werden durch Niederzurren mit einem Gurt pro Bal-

lenreihe (zwei Ballenstapel nebeneinander) gesichert.
4. Die Ballengewichte lassen zwar oft eine Vollausladung der Fahr-

zeuge ohne Nutzlastüberschreitung zu, aber dabei wird der 
Lastverteilungsplan der Fahrzeuge häufig außer Acht gelassen.

5. Das Niederzurren als einziges Verfahren reicht bei den üblicher-
weise verwendeten Fahrzeugen nicht aus (fehlende Formstabili-
tät der Ballen und hohes Ladungsgewicht bei Vollausladung).

Um aus diesem Ergebnis „etwas Richtiges“ zu machen, also 
eine Verladeempfehlung, die der Komplexität der Fragestellung ge-
recht wird, holte die BG Verkehr zusammen mit dem Bundesverband 
Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) weitere Fachleute 
aus dem Gewerbe, aus den Behörden und Kontrollorganen ins Boot. 

Rückhalteverzurrung als neues Verfahren
In der neu gegründeten Arbeitsgruppe entstand eine Verladeempfeh-
lung, die auf Grundlage der VDI 2700 und Fahrversuchen nach DIN EN 
12642 praxisnah erklärt, wie Altpapierballen richtig gesichert werden 
können. Der Anwender erhält Informationen zur sachgerechten Di-
mensionierung von Fahrzeugaufbauten. Anhand von Abbildungen 
wird erläutert, wie man die Ladung statt durch Niederzurren durch be-
stimmte Direktzurrverfahren sichern kann. Die Wirksamkeit der in die-
sem Zusammenhang entwickelten sogenannten „Rückhalteverzur-
rung“ konnte in Fahrversuchen nachgewiesen werden.
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 DAS THEMA

Wie sichert  
man Altpapierballen? 

1. Fahrversuch mit einem Sattelkraft-
fahrzeug mit seitlicher Schiebeplane: 
Eine Kopfschlinge hält den ersten 
Ballen fest. Zur Einhaltung der 
Lastverteilung kann es sinnvoll sein, 
die Ballen erst ab der 3. Reihe zu 
stapeln. 
2. Beispiel für eine Rückhalteverzur-
rung („Rucksackverzurrung“).
3. Nachahmung einer Stirnwand mit 
Rückhalteverzurrung: Die senkrechten 
Gurte sollen hier nicht niederzurren, 
sondern lediglich niederhalten und so 
einer Kippgefährdung entgegenwirken.

 2 

 3 

 1 
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Kein Problem: Da nicht klar ist, ob Sauerstoff mangel besteht 
oder Schadstoff e in gefährlichen Konzentrationen vorhanden 

sind, legt ein dazu ausgebildeter und geeigneter Matrose ein umluft -
unabhängiges Atemschutzgerät sowie die notwendige Schutz- und 
Rettungsausrüstung an, lässt sich durch eine Leine sichern und 
steigt ein. Ein zweites, ebenso geeignetes Besatzungsmitglied, für 
das die gleiche Ausrüstung bereitliegt, überwacht ihn. Zwei zusätz-
liche Personen, die im Notfall Hilfe leisten können, befi nden sich in 
Rufweite auf dem Schiff . 

Bergegerät vorhanden?
1 + 1 + 2 = 4. Und auf einem Schiff  mit nur drei Besatzungsmitglie-
dern? Da fi ndet sich eine Regelung im ADN unter Nr. 7.2.3.1.6: Falls 
ein Bergegerät bereitsteht, genügt eine zusätzliche Person. Was ist 
nun unter einem Bergegerät zu verstehen? Im ADN steht unter Nr. 
1.2.1 nur, dass ein Bergegerät eine Vorrichtung ist, mit der Personen 
aus Ladetanks, Koff erdämmen und Wallgängen gerettet werden 
können und dass das Gerät durch eine einzige Person bedienbar 
sein muss – mehr nicht.

Gut, dass es da noch die berufsgenossenschaft lichen Rege-
lungen gibt! Die helfen weiter, wenn man wissen will (und muss!), 
wie ein solches Bergegerät auszusehen hat. Da ist z. B. die BG-Re-
gel „Behälter, Silos und enge Räume; Teil 1: Arbeiten in Behältern, 
Silos und engen Räumen“ (BGR/GUV-R 117-1). Hier wird, wenn 
eine feste Einrichtung nicht möglich ist, ein transportables Drei-
bein mit Rettungshubgerät oder Winde gefordert (an den Explosi-
onsschutz denken!). Ohne solche mechanische Unterstützung ist 

Die Tanks sind entleert, vielleicht auch schon entgast, die Gasfreiheitsbescheinigung 
liegt aber (noch) nicht vor, und jetzt steht der Ladungswechsel an. Um dazu die Räume zu reinigen, 

muss eingestiegen werden.

Bergegerät in der Tankschiff fahrt 
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es nicht möglich, einen verletzten, womöglich noch ohnmäch-
tigen Menschen, aus dem Ladetank eines Binnenschiff es heraus 
zu retten – das haben viele Übungen in den Schulungen und Se-
minaren gezeigt.

Rettungshubgerät gehört dazu
Auch die BG-Regel „Retten aus Höhen und Tiefen mit persönlichen 
Absturzschutzausrüstungen“ gibt sehr konkrete Hinweise, wie ge-
eignete Rettungs-Ausrüstungen aussehen können. Ein Rettungs-
hubgerät – die Ausführung ist in der DIN EN 1496 „Rettungshubge-
räte“ geregelt – gehört hier immer dazu. Dieses Rettungshubgerät 
ist ein notwendiger Bestandteil von Rettungssystemen, mit denen 
Personen von einem tiefer gelegenen zu einem höher gelegenen 
Ort, also auch aus dem Tank eines Tankschiff es, von einem Helfer 
heraufgezogen werden können. 

Aus nachvollziehbaren Gründen des Arbeitsschutzes gehen 
die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft en weiter als die des 
ADN: Wenn dort das Bergegerät nur bei nicht ausreichender Anzahl 
von Personen gefordert wird, muss nach BG-Regelungen ein Berge-
gerät immer vorhanden sein. Das ist auch gut und richtig so, denn 
man bekommt einen verunfallten, ohnmächtigen Menschen nicht 
allein mit Muskelkraft  aus dem Tank. Und nicht vorstellbar, wenn 
diese Person auch noch kurz vor der Rettung in den Tank hinein 
abstürzt, weil ihn die Retter nicht halten können. 

Wie immer gilt: Wenn Sie Fragen zur Ausrüstung mit oder zur 
Anwendung von Bergegeräten haben, fragen Sie Ihre zuständige 
Aufsichtsperson. Dr. Friedrich Füngerlings

SPECIAL   BINNENSCHIFFFAHRTDer Fahrensmann 

Moderne Tankschiff e müssen mit 
einem Bergegerät ausgestattet sein.

Bergegerät angebracht am Einstiegsdom.
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Eine Wasserbaustelle – vielleicht an der Havel, vielleicht am Rhein 
oder an einer anderen Wasserstraße. Alles läuft  rund, die Arbeiten 
sind im Zeitplan, Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
werden eingehalten. Arbeitsunfälle hat es noch keine gegeben. Doch 
dann: Ein verlorener Anker wird gefunden, groß und schwer, und der 
liegt im Weg. Die Arbeiten können so nicht weitergeführt werden.

Kein Problem, denkt sich der Bauleiter: Wir haben doch noch den 
Ponton mit Rheinattest (als Ponton!) da liegen, und an Land steht 
ein mobiler Kran mit CE-Zeichen (dies aber nur für bestimmungsge-
mäße Verwendung an Land!). Also nichts wie rauf mit dem Kran auf 
den Ponton und raus auf die Wasserstraße, um den Anker zu ber-
gen, um somit mit den Wasserbauarbeiten im Zeitplan zu bleiben. 

Drei Rechtssysteme
Doch halt! So einfach geht das nicht. Warum nicht, fragt sich da der 
Bauleiter. Nun, da sind gleich drei gewichtige Rechtssysteme, die durch 
diese schnelle Maßnahme der Zusammenstellung von einfachem Pon-
ton und einfachem Mobilkran zu einem komplexen Schwimmenden 
Gerät berührt werden und berücksichtigt werden müssen.

Erstens ist da das Rechtssystem der Maschinensicherheit. Ein 
Schwimmendes Gerät als solches ist immer eine Maschine im Sinne 
der Maschinenverordnung (Neunte Verordnung zum Produktsicher-
heitsgesetz – 9. ProdSV). Diese Maschinenverordnung gilt zwar nicht 
für Beförderungsmittel für die Beförderung auf dem Wasser (mit Aus-
nahme der auf diesen Beförderungsmitteln angebrachten Maschi-
nen), aber damit sind Schiff e gemeint, die Personen oder Güter be-
fördern. Schwimmende Geräte sind jedoch in ihrer Gesamtheit, wie 
in unserem Fall hier aus Ponton und Mobilkran bestehend, als Ma-
schine im Sinne der Maschinenverordnung zu verstehen. 

Der oben genannte Bauleiter wird durch das Zusammenstel-
len von Ponton und Mobilkran zum Hersteller einer neuen Maschi-
ne und muss deshalb vor der Inbetriebnahme des Schwimmenden 
Gerätes sicherstellen, dass die Anforderungen des Produktsicher-
heitsgesetzes, und damit der europäischen Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG, erfüllt sind. Dazu muss er die folgenden sechs Punkte 
abarbeiten:
1. Sicherstellen, dass die hier geltenden grundlegenden Anforde-

rungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz eingehalten sind.
2. Alle notwendigen technischen Unterlagen verfügbar machen.
3. Erforderliche Informationen (Betriebsanleitung) zur Verfügung 

stellen.
4. Konformitätsbewertungsverfahren durchführen.
5. EG-Konformitätserklärung ausstellen.
6. CE-Kennzeichnung anbringen.
Braucht der Bauleiter dazu Hilfe, kann ihm ein Sicherheitsingenieur 
weiterhelfen.

Zweitens verliert der Ponton durch den Umbau zum Schwim-
menden Gerät seine Verkehrszulassung. Hier kann nur die SUK hel-
fen und ein (vorläufi ges) Attest nach Anhang II der BinSchUO aus-

Schwimmende Geräte unter dem Gesichtspunkt 
der Maschinenverordnung und der Verkehrszulassung

stellen. Dazu bedarf es aber nach § 17.07 Anhang II BinSchUO eines 
rechnerischen Stabilitätsnachweises, durch den nachgewiesen 
wird, dass bei den auft retenden Belastungen das Schwimmende 
Gerät nicht kentert, sondern ein ausreichender Restsicherheitsab-
stand und -freibord erhalten bleibt. 

Drittens kommt hier die Unfallverhütungsvorschrift  „Schwimmende 
Geräte“ (BGV D21) zum Tragen. Auch in dieser UVV wird für den Fahr-
betrieb und den Einsatz vor Ort ein Stabilitätsnachweis gefordert, 
allerdings kann nach § 5 Absatz 2 sofort mit dem Betrieb begonnen 
werden, wenn eine praktische Erprobung unter Aufsicht eines Sach-
verständigen erfolgreich durchgeführt und dokumentiert wurde.

Gar nicht so einfach das alles, oder? Dazu kommt ja auch 
noch, dass bisher gar nicht berücksichtigt wurde, wie sich die Über-
lastsicherung des Mobilkranes bei Einsatz nicht auf festem Boden, 
sondern einer sich neigenden Oberfläche (dem Deck des Pontons) 
verhält. Aber dazu in einer späteren Ausgabe mehr. 

Zurück zu unserem armen Bauleiter vom Beginn des Artikels. 
Da dieser schlau ist und Erfahrung hat, war er auf alle Unwägbar-
keiten vorbereitet. Er hat gleich zu Beginn der Wasserbauarbeiten 
ein kleines, geprüft es und zugelassenes Schwimmendes Gerät mit 
Hebevorrichtung vorgehalten und kann nun den störenden Anker 
ohne Rechtsverstöße und – was noch viel wichtiger ist – ohne Ge-
fährdung von Leib und Leben seiner Mitarbeiter bergen. Und somit 
seinen Auft rag fristgerecht ausführen. Dr. Friedrich Füngerlings

Mobilkran auf Schwimmendem Gerät.

I N F O R M AT I O N
 Das Produktsicherheitsgesetz, die BGV D21 „Schwimmende Geräte“ 

sowie die BGI 5158 „Sicherheits-Check für Binnenschiff e - Schwim-
mende Geräte“ fi nden Sie im Kompendium Arbeitsschutz der BG Ver-
kehr (kompendium.bg-verkehr.de). Die BinSchUO ist auf den Seiten 
der Wasser- und Schiff fahrtverwaltung des Bundes (www.elwis.de) 
eingestellt.



Wohlfühlen  
im Büro

Büros zählen zu den sogenannten Innenraumarbeitsplätzen. 
An diesen Arbeitsplätzen gibt es laut Definition keine Tätig-

keiten mit Gefahrstoffen, wie das zum Beispiel in einem Chemiela-
bor der Fall ist. Die Arbeitsplätze befinden sich auch nicht in einem 
sogenannten Lärmbereich (das wäre zum Beispiel der Maschinen-
raum eines Schiffs). Die beim Innenausbau verwendeten Materi-
alien und Produkte sind in aller Regel nach der europäischen Bau-
produktenrichtlinie überprüft worden, die besonders die Freiset-
zung giftiger Gase verhindern soll.

Sick-Building-Syndrom
Wenn man einen Zusammenhang zwischen bestimmten gesund-
heitlichen Beschwerden wie Augenbrennen, Kopfschmerzen, ver-
stopfte Nase und Kratzen im Hals, Unwohlsein, Mattigkeit oder 
Allergien und der Arbeit in bestimmten Gebäuden oder Räumen 
vermutet, werden diese Symptome häufig als Sick-Building-Syn-
drom bezeichnet. Man vermutet dann, dass die Probleme durch 
chemische Stoffe verursacht werden, die in äußerst geringen Kon-
zentrationen vorliegen können und normalerweise als unschädlich 
betrachtet werden. 

 „Meistens gibt es nicht nur eine einzige Ursache für die Pro-
bleme“, erklärt Dr. Gabriele Meyer von der Hauptabteilung Gesund-
heitsschutz der BG Verkehr. „Deshalb bedarf es einer umfassenden 
Analyse in Form eines Beratungsgesprächs und einer Besichtigung 
vor Ort. Diese Abklärung führen zunächst der Betriebsarzt oder die 
Sicherheitsfachkraft durch.“ 

Neben der Qualität der Atemluft sind unter anderem das 
Raumklima, störende Geräusche, die Beleuchtung und die Ar-
beitsplatzgestaltung zu berücksichtigen. Treten gesundheitliche 
Beeinträchtigungen zum Beispiel nach Renovierungs- oder Um-
baumaßnahmen auf,  kann eine professionelle Messung Klarheit 
bringen.

Ansprechpartner im Betrieb suchen
Wenn gesundheitliche Beschwerden in bestimmten Bereichen 
Ihres Betriebes auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihre Fachkraft 
für Arbeitssicherheit oder Ihren Betriebsarzt. Diese werden Sie be-
raten und geeignete Maßnahmen veranlassen, zum Beispiel  die 
Durchführung einer Innenraumluftmessung.    (dp)
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Die meisten Beschäftigten in den Seebetrieben arbeiteten nicht an Bord, sondern im Büro.  
Besonders im Winter leiden viele von ihnen unter Augenbrennen, Kopfschmerzen oder  

Reizungen der Schleimhäute. Oft bringen schon einfache Maßnahmen eine Verbesserung.



Wohlfühlen 
im Büro
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Besonders in der Erkältungszeit sollte man 
darauf achten, dass die Luft  im Büro 
ausreichend befeuchtet ist, denn wenn die 
Schleimhäute austrocknen, können sich 
Krankheitserreger besser ausbreiten. Kommt 
beim Lüft en im Winter Kaltluft  in den Raum, 
reduziert sich die Luft feuchtigkeit. Grün-
pflanzen können die Luft feuchtigkeit 
erhöhen. Aber Achtung: Bestimmte Grün-
pflanzen können Allergien auslösen. Das gilt 
auch für den schimmeligen Belag auf der 
Blumenerde.

   Bessere Luft  durch Zimmerpflanzen

Laserdrucker und Kopierer gehören zum Büroalltag. In der Vergan-
genheit wurde die Öff entlichkeit durch Meldungen über mögliche 
Gesundheitsgefahren durch Tonerstaub beim Betrieb von Laserdru-
ckern verunsichert. Das Institut für Arbeitsschutz der DGUV hat in 
umfangreichen Messkampagnen festgestellt, dass Laserdrucker 
und -kopierer keine relevanten Mengen an Stäuben und Gasen 
freisetzen. Nach dem heutigen Stand der Technik sind insbesonde-
re Geräte mit dem blauen Umweltengel als unbedenklich anzuse-
hen. Bei sehr intensivem Betrieb oder beim gleichzeitigen Betrieb 
mehrerer Geräte empfi ehlt es sich, diese außerhalb des Büroar-
beitsraums aufzustellen.

  Kopierer und Drucker in separate Räume stellen

Wohlfühlen ist subjektiv, besonders 
wenn es um Wärme, frische Luft  und 
Licht geht. Wenn sich mehrere 
Kollegen ein Büro teilen, müssen sie 
unter Umständen ein paar Kompro-
misse schließen. Als Diskussions-
grundlage dienen die Richtwerte:

 . Raumtemperatur: mindestens 20 Grad
 . Lüft en: einmal pro Stunde Fenster öff -

nen und gut durchlüft en
 . Luft feuchtigkeit: mindestens 30 Prozent

Beim Betrieb von Raumluft tech-
nischen Anlagen sollte regelmäßig 
eine Inspektion nach VDI 6022 
erfolgen.

Zu warm oder zu kalt?

In frisch renovierten Räumen riecht es oft  wochenlang unangenehm „nach 
Chemie“ . Manche Menschen reagieren darauf mit Kopfschmerzen, 
Reizhusten oder ähnlichen Symptomen. Grundsätzlich sollten diese Räume 
gut durchlüft et werden.  Wenn Betroff ene nach einer Baumaßnahme über 
einen längeren Zeitraum deutliche Beschwerden haben, kann eine 
messtechnische Abklärung der Situation sinnvoll sein.

  Renovierte Räume gut lüft en
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Die Mitglieder der Selbstverwaltung trafen sich bereits am 
Vortag der Vertreterversammlung zu einer Informationsveran-

staltung. Auf der Tagesordnung standen zwei wichtige Themen, die auf 
der anschließenden Sitzung zur Entscheidung anstanden. Dabei han-
delte es sich zunächst um den Entwurf eines neuen Stellenplans für die 
BG Verkehr, den der stellvertretende Hauptgeschäft sführer der BG Ver-
kehr, Gerd-Peter Schoenfeldt, vorstellte. Der Plan basiert auf dem 2010 
entstandenen und vom Bundesversicherungsamt auf drei Jahre befri-
steten Fusionsstellenplan, der in den Monaten zuvor auf der Basis der 
Ergebnisse eines externen Wirtschaft sprüfers überarbeitet worden war. 
Im Anschluss daran stellte Reinhard Nieper, Geschäft sführer des Klinik-
verbundes der gesetzlichen Unfallversicherung (KUV), ein neues Ge-
samtkonzept für die berufsgenossenschaft lichen Kliniken vor. Das Kon-
zept basiert auf Kernanforderungen der Berufsgenossenschaft en und 
sieht vor, bei gleichbleibender ärztlicher Qualität das Management an 
die derzeitigen Marktbedingungen anzupassen.

Zu beiden Themen gab es lebhaft e Diskussionen. Auf der am 
nächsten Tag folgenden Vertreterversammlung stimmten die Mitglie-
der der Selbstverwaltung einstimmig sowohl für den neuen Stellen-
plan der BG Verkehr als auch für das neue Klinikkonzept. Der Stellen-
plan wird zur Genehmigung an das Bundesversicherungsamt weiter-

geleitet. Er sieht im Ergebnis eine geringfügige Erhöhung der Mitar-
beiterzahlen im Bereich Prävention und Rehabilitation vor. Das 
Klinikkonzept wurde auf der Ebene aller Unfallversicherungs- und 
Klinikträger zwischenzeitlich endgültig verabschiedet.

Auflösung des ASD Küste 
Die Mitglieder der Selbstverwaltung fassten auf der Vertreterver-
sammlung darüber hinaus einstimmig den Beschluss, mit § 73 aus 
der Satzung der BG Verkehr eine Übergangsvorschrift  zum arbeits-
medizinischen und sicherheitstechnischen Dienst für Betriebe der 
Seeschiff fahrt zu streichen. Um mehr Beratung und Betreuung für 
die Versicherten zu erreichen und um Synergieeff ekte aus der Fusion 
zu nutzen, wird der ASD Küste aufgelöst und die Beratungsleistung 
in den ASD der BG Verkehr integriert. Die Betriebe werden nach In-
kraft treten der Entscheidung über die sich daraus ergebenden Än-
derungen informiert.

Auf der Tagesordnung standen darüber hinaus ausführliche 
Informationen über die voraussichtliche Abwicklung des Haus-
halts 2013, über den Haushaltsplan 2014, zum Stand der Fusion 
mit der Unfallkasse Post und Telekom sowie zu den Reformüberle-
gungen hinsichtlich der Sozialversicherungswahlen.  (kr)

Vertreterversammlung

SPONTANE SPENDE BRACHTE 1.000 EURO FÜR DIE KINDER-UNFALLHILFE
Seit vielen Jahren engagieren sich Mitglieder der Vertreterver-
sammlung für die Aktion Kinderunfallhilfe e.V. und rufen zu Spen-
den auf. Der 1998 gegründete Verein setzt sich für Kinder und Ju-
gendliche nach einem Verkehrsunfall ein und fördert Maßnahmen 
zur Unfallverhütung. „Im letzten Jahr haben wir hier auf der Sit-
zung versucht, eine Spende von 1.000 Euro zusammenzubringen. 
Das Ziel wurde knapp verfehlt. Lassen Sie es uns heute noch ein-
mal versuchen“, spornte Claus-O. Herzig, Transportlogistiker und 

stellvertretender Vorsitzender der Aktion 
Kinder-Unfallhilfe, die Sitzungsteilnehmer 
an. Mit Erfolg: Am Ende der Sitzung konnten 
1.017,14 Euro an die Kinderunfallhilfe überwie-
sen werden. 
Mehr zur Aktion Kinder-Unfallhilfe fi nden Sie im Internet unter 
www.kinder-unfallhilfe-online.de. Das Spendenkonto: 
Hamburger Volksbank eG, Konto 49 062 107, BLZ 201 900 03. 

Auf der Herbstsitzung der Selbstverwaltung standen Wirtschaft lichkeitsfragen im 
Vordergrund der Erörterungen.

Ulrich Bönders, alternierender Vorsitzender der 
Vertreterversammlung, führte durch die Sitzung.

Blick in die Vertreterversammlung
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SELBST VERWALTUNG

Herr Mauter, was essen Sie gern?
Nicht unbedingt etwas, das Kraftverkehr Nagel als Lebensmittel-
Logistiker häufig transportiert – ich esse gern indisch. Obwohl ich 
eigentlich nicht kochen kann, aber die indische Küche gelingt mir 
ganz gut.

Wie sind Sie zu Kraftverkehr Nagel gekommen?
Der Großhandel, in dem ich gearbeitet hatte, ging in Konkurs. Ich 
war danach auf der Suche nach einem seriösen Laden, wo ich 
bleiben konnte. Bei Nagel suchten sie Fahrer und sie haben gut 
bezahlt. Ich habe mit einem 7,5-Tonner die vielen kleinen Super- 
märkte beliefert, die es damals noch gab.  

Das ist schon einige Jahre her.
Das stimmt. 1979 bin ich zu Kraftverkehr Nagel nach Bremen ge-
kommen. Als unsere Fernfahrer 1984 einen Betriebsrat gründen 
wollten, habe ich mitgemacht. Ende 1985 wurde ich zum Vorsit-
zenden gewählt. Ab 1988 war ich dann freigestellt.

Wie sind Sie zur Berufsgenossenschaft gekommen?
Über ver.di. Da hieß es, wir sind ein großer Betrieb mit vielen Mit-
gliedern, da müsste ich auch bei der BG mitmachen. Das Thema 
Arbeitssicherheit habe ich damals noch nicht so hoch bewertet, 
das hat sich erst durch die BG geändert. Man bekommt in der 
Selbstverwaltung einen anderen Blick auf die Branche und auf die 
eigene Firma. Gerade im Präventionsausschuss erfahre ich viel, 
was ich ohne die BG nicht erfahren würde. Das ergänzt sich gut – 
unsere Praxiserfahrung und die Kenntnisse bei der BG Verkehr.

Wie bewerten Sie den Arbeits- und Gesundheitsschutz heute?
Unser Unternehmen ist europaweit richtig gut aufgestellt. Arbeits-
schutz gab es natürlich schon immer. Wenn der Unternehmer eine 
Gefährdung erkannt hat, hat er die auch abgestellt. Aber heute 
weiß man, dass es kein Nachteil ist, in Arbeitsschutz richtig zu 
investieren. Die Gefährdungsbeurteilung hat einen ganz anderen 

Stellenwert gewonnen und wir arbeiten viel systematischer und 
vernetzter, davon profitieren alle. Wir haben als großes Unterneh-
men auch den Vorteil, dass wir von fast 80 Standorten lernen und 
auch wissen, was die im Ausland können.

Haben Sie ein Beispiel?
Es ist noch nicht lange her, da haben wir festgestellt, dass es in 
einer Niederlassung zu Unfällen kam, weil das Modell eines 
Flurförderzeuges anfällig auf Bodenunebenheiten reagierte. Das 
Wissen geht natürlich in alle Niederlassungen. Oder der Belade-
prozess an der Rampe, der erhebliche Gefahren mit sich bringt. 
Inzwischen sind bei uns fast überall Ampelsysteme eingerichtet.

Wirkt sich Ihr ehrenamtliches Engagement bei der BG auch an 
anderer Stelle aus?
Man hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich das, was ich über 
den Arbeitsschutz weiß, nicht auch in Seminaren weitergeben 
könnte. Das mache ich inzwischen bei uns – zusammen mit der 
BG Verkehr.

Seit 1990 ist Kurt Mauter Vorsitzender des 
Gesamtbetriebsrates bei Kraftverkehr Nagel und 
seit 1993 Mitglied der Vertreterversammlung der 
BG Verkehr. Dass sich diese Ämter gegenseitig 
ergänzen, stellt Kurt Mauter auch heute noch 
fest  – zwanzig Jahre nach Beginn seiner ehren-
amtlichen Tätigkeit. 

ZUR PERSON
Kurt Mauter, 59, hat nach seiner Ausbildung zum Großhan-
delskaufmann unter anderem Bier und Coca Cola ausge-
fahren, bevor er 1979 bei Kraftverkehr Nagel als Fahrer anfing. 
Dort lernte er auch seine Frau kennen, mit der er seit 24 Jah-
ren verheiratet ist. Zu den vielen Hobbys, die Kurt Mauter 
pflegt, zählt neben Modelleisenbahnen auch die Familienfor-
schung, seinen Nachnamen kann er bis 1608 zurückverfol-
gen. Auch Rockmusik hört  Kurt Mauter gern – vorzugsweise 
im Garten. Seine Nachbarn sind zum Glück tolerant. Einer von 
Kurt Mauters guten Vorsätzen: Mehr Zeit finden für seine in-
zwischen vier Enkelkinder.

Gut  
vernetzt



Der Entgeltnachweis 2013 
Alle Jahre wieder und so auch für das Jahr 2013 werden die Mitgliedsunternehmen aus dem 

Zuständigkeitsbereich der ehemaligen BG für Fahrzeughaltungen gebeten, 
ihre Bruttoarbeitsentgelte an die BG Verkehr zu melden. Die dazu benötigten Unterlagen 

haben wir Anfang Dezember versandt.

Die von den Mitgliedsunternehmen ge-
meldeten Entgelte der Beschäft igten 

sind eine wesentliche Grundlage für die Bei-
tragsberechnung in der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Für Unternehmen, die ihren 
Entgeltnachweis nicht oder nicht rechtzeitig 
einreichen, schätzt die BG Verkehr die Entgel-
te auf Basis der Vorjahreswerte.
Die Beitragsberechnung für das Jahr 2013 
wird im März/April 2014 vorgenommen. Wei-
tere Faktoren der Beitragsberechnung sind 
neben den Entgelten die Gefahrklassen 
(„das Unfallrisiko“) sowie der Finanzbedarf 
der BG Verkehr, der immer nach Ablauf 
eines Geschäft sjahres ermittelt und auf die 
Beitragspflichtigen umgelegt wird. Gezahl-
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Kennen Sie schon unseren Onlineservice             BGdirekt? 
Auf unser Homepage www.bg-verkehr.de 
klicken Sie auf BGdirekt.

Sie gelangen dann auf diese Seite und 
klicken zum Login.

.  

1 2

Die Durchwahl Ihres 
Ansprechpartners fi nden 
Sie auf dem Anschreiben 
des Entgeltnachweises.



MINDESTENTGELTE FÜR DAS JAHR 2013
Geltungsbereich Mitarbeiter war 2013

ganzjährig vollbeschäft igt1)
Mitarbeiter war 2013
nicht ganzjährig vollbeschäft igt2)

Mitarbeiter war 2013
geringfügig bzw. kurzfristig beschäft igt3)

Alte Bundesländer 19.404,00 Euro / Jahr 64,68 Euro / Tag 8,09 Euro / Stunde

Neue Bundesländer 16.380,00 Euro / Jahr 54,60 Euro / Tag 6,83 Euro / Stunde

te Vorschüsse werden hierbei entspre-
chend angerechnet.

Erledigt ein Steuerberater die Entgeltmel-
dungen für Sie?
Dann leiten Sie bitte alle Unterlagen, die 
mit dem Entgeltformular an Sie verschickt 
wurden, an Ihren Steuerberater weiter. 

Haben Sie gar keine Mitarbeiter?
Falls Sie im Jahr 2013 keine Mitarbeiter be-
schäft igt haben – auch nicht unentgeltlich 
– melden Sie bitte eine „Fehlanzeige“.

Geleistete Arbeitsstunden
Nachzuweisen sind die tatsächlich geleis-

teten Arbeitsstunden der Mitarbeiter. Wer-
den diese Daten nicht vorgehalten, genügt 
auch eine gewissenhaft e Schätzung der 
Arbeitsstunden auf Basis des Vollarbeiter-
richtwertes (für einen ganzjährig Vollbe-
schäft igten = 1.590 Stunden im Jahr 2013).

Mindestentgeltgrenzen beachten!
Die Tabelle oben zeigt, welche Beträge  Sie 
im Entgeltnachweis für jeden Mitarbeiter – 
auch für unentgeltlich Beschäft igte – nach-
weisen müssen, falls das tatsächlich ge-
zahlte Bruttoentgelt unter diesen Beträgen 
liegt. Ausführliche Informationen zum Min-
destentgelt fi nden Sie auch auf unserer 
Homepage www.bg-verkehr.de

Möchten Sie lieber das Entgeltformular in 
Papierform benutzen?
In diesem Fall ist es sehr wichtig, dass Sie 
das vollständig ausgefüllte Formular im 
Original per Post an uns zurücksenden. 
Denn nur so kann das Formular elektro-
nisch verarbeitet werden. Entgeltmel-
dungen, die  per Fax oder auf formlosen 
Schreiben bei uns eingehen, sind nicht 
maschinenlesbar und müssen einzeln per 
Hand erfasst werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie bis auf Wei-
teres auf Grund gesetzlicher Vorgaben so-
wohl DEÜV-Meldungen vornehmen als auch 
den Entgeltnachweis bei der BG Verkehr 
einreichen müssen. Jana Kawe

1) Ein Vollarbeitsverhältnis wird dann unterstellt, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden oder mehr beträgt, es sei denn, 
ein geltender Tarifvertrag schreibt eine niedrigere wöchentliche Arbeitszeit vor.

2) Je Monat werden 25 Arbeitstage zu Grunde gelegt.
3) Diese Berechnung trifft   auf geringfügig bzw. kurzfristig Beschäft ige zu (Personengruppen nach DEÜV: 109, 110, 118).
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Bereits die Hälft e unserer Mitgliedsunternehmen bzw. deren Steuerberater reichen den Entgeltnachweis 
online bei der BG Verkehr ein. Die Zugangsdaten werden hierzu jedes Jahr neu versandt. Die Funktion ist 
einfach gestaltet und enthält alle Informationen und Hilfen, die für die Entgeltmeldung erforderlich sind.Kennen Sie schon unseren Onlineservice             BGdirekt? 

Auf dieser Seite bitte Ihre Zugangsdaten eingeben Nach der Anmeldung erscheint dieses Fenster.
Nur noch ein Klick zum Entgeltnachweis.

3 4
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Menschen starben im Jahr 2011 in 
Deutschland nach einem Arbeitsun-
fall durch Stolpern, Rutschen oder 
Stürzen. 

DIE ZAHL

Dirk Dohm
TNT Post Deutschland, 
Ratingen

Gibt es ein Fahrzeug oder ein Fortbewegungsmittel, zu dem Sie 
eine besondere Beziehung haben?
Moderne Kreuzfahrtschiff e begeistern mich, ich fi nde die schwim-
menden Hotels mit ihren unterschiedlichen Ebenen und Arbeitsbe-
reichen sehr interessant. Als leidenschaft licher Radfahrer mit nieder-
ländischer Verwandtschaft  bin ich außerdem natürlich dem Zweirad, 
gerne auch motorisiert, sehr verbunden. 

Welche technische Erfi ndung im Transportbereich bewundern Sie?
Keine Erfi ndung, aber die rasante Entwicklung der E-Bikes fi nde ich 
sehr spannend. Die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des al-
ternativen Antriebs wird immer besser und unterstützt uns zuneh-
mend beim Transport von Postsendungen. 
 
Hat ein Arbeitsunfall Sie besonders erschüttert?
Da gibt es zum Glück keinen schlimmen Einzelfall, aber die zahl-
reichen Stürze unserer Zweiradfahrer in den Wintermonaten beim 
Ausweichen oder Bremsen bestärkten uns, die bereits laufenden 
Schulungen im Bereich Fahrsicherheit zu forcieren. 

Dirk Dohm (48) ist staatlich 
geprüft er Maschinenbau- und 
Sicherheitstechniker und 
Fachkraft  für Arbeitssicherheit. 
Für die TNT Post Deutschland 
ist er als Referent unter 
anderem für den Arbeitsschutz 
tätig. Wenn es draußen glatt 
wird, hat er also alle Hände voll 
zu tun (siehe Seite 18).

,,Fünf Fragen an

NEU IM NETZ

Wie achten Sie bei der Arbeit auf Ihre Sicherheit und Gesundheit?
Weil ich beruflich viel unterwegs bin, achte ich verstärkt auf den 
sicheren Zustand meines Dienstwagens und natürlich benutze 
ich die vorgeschriebene PSA, z.B. trage ich Sicherheitsschuhe in 
den Sortier- und Logistikzentren unseres Unternehmens.   

Und was mögen Sie an Ihrer Arbeit besonders gern?
Die abwechslungsreiche Tätigkeit: Einmal gibt's die doch recht um-
fangreiche Büroarbeit, dann aber wieder den direkten Kontakt zu 
den Kolleginnen und Kollegen im gesamten Bundesgebiet. Es wird 
nie langweilig!

Brandversuch im 
Weihnachtszimmer.
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Weihnachtszimmer.
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Es dauert 48 Sekunden
Nach einer Minute hat sich dieses gemüt-
liche Wohnzimmer in eine schwarz ver-
qualmte Falle verwandelt. Im Netz zeigen  
verschiedene Brandversuche der Feuer-
wehren, wie schnell sich ein Tannenbaum 
entzündet – besonders wenn er schon aus-
getrocknet ist. Dann wirken die rund 
400.000 Tannennadeln wie kleine Zünder 
und die hochschießenden Flammen entwi-

ckeln innerhalb kürzester Zeit eine extrem 
hohe Temperatur. Bei rund 600 Grad gerät 
auch das umstehende Mobiliar schnell in 
Flammen. Also: Passen Sie bitte gut auf – 
die Redaktion wünscht allen Lesern ein 
schönes und friedliches Weihnachtsfest!

+  Dry Scotch Pine Tree Fire
 www. youtube.com/watch?v=3Ph-9Wefk T0



1. Welches sind die wesentlichen Rechtsquellen 
für den Hersteller einer Maschine?

A Die Betriebssicherheitsverordnung und die Techni-
schen Regeln dazu (TRBS).

B Das Produktsicherheitsgesetz, die EG-Maschinenricht-
linie (2006/42/EG) und konkretisierende Normen.

C Die DIN-Normen.

2. Welches Ziel hat die EG-Maschinenrichtlinie?
A Den Betrieb von Maschinen zu regeln.

B Maschinen in möglichst großer Anzahl zu produzieren.

C Die Maschine für alle Lebensphasen so sicher zu ge-
stalten, wie es nach dem Stand der Technik möglich 
ist.

3. Was müssen Konstrukteure und Entwickler tun, 
um zu erkennen, ob eine Maschine sicher be-
trieben werden kann?

A Sie machen Feldversuche in ausgewählten Betrieben.

B Sie erstellen eine Risikobeurteilung.

C Sie lassen Kunden das Produkt vorab testen.

Testen Sie Ihr Wissen
Die sichere Gestaltung von Maschinen ist eine wichtige Voraussetzung zur betrieblichen Sicherheitsar-
beit. Doch welche Regelungen existieren für Gestaltung und Bau von Maschinen?
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, 3
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REPORTAGE 
„Kontrollierter Rückbau“ mit der 
Firma Ettengruber in Ingolstadt

NEUER FILM DER BG VERKEHR
Profis in der Luft

Ihr nächster SicherheitsProfi: 24.01.2014 
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